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§ 1 AuslEG 2001 Anwendungsbereich
 AuslEG 2001 - Auslandseinsatzgesetz 2001

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2024

1. (1)Dieses Bundesgesetz ist, sofern nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird, auf Soldaten anzuwenden, die in

das Ausland entsendet werden nach § 1 Z 1 lit. a bis c des Bundesverfassungsgesetzes über Kooperation und

Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), BGBl. I Nr. 38/1997.

Ein solcher Auslandseinsatz ist nur zulässig im Rahmen eines

1. 1.Dienstverhältnisses oder

2. 2.Auslandseinsatzpräsenzdienstes.

Eine Entsendung von Soldaten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zum Auslandseinsatz ist nicht

zulässig.

2. (2)Die in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Ausdrücke betreffen, soweit dies inhaltlich in

Betracht kommt, alle Geschlechter gleichermaßen.
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